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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1995

Norm

ArbVG §109 Abs1

Rechtssatz

Eine Betriebsänderung liegt dann nicht vor, wenn zwar alle Arbeitnehmer gekündigt werden, ihnen aber der Abschluß

neuer Arbeitsverhältnisse angeboten wird (infas 1987 A 92).
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